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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.02.1992

Norm

DSG §3 Z9

Rechtssatz

Der Zweck der Gleichstellung des Übermittelns von Daten an andere Empfänger mit der Verwendung für ein anderes

Aufgabengebiet des (selben) Auftraggebers kann im privaten Bereich nur darin liegen, daß der Betro9ene, der einem

privaten Rechtsträger - meist seinem Vertragspartner - Daten für einen bestimmten Tätigkeitsbereich anvertraut hat,

nicht damit rechnen muß, daß dieser Rechtsträger die anvertrauten Daten (im Rahmen der automationsunterstützten

Verarbeitung) für Zwecke verwendet, die mit dem Anlaß des Anvertrauens in keinem engem wirtschaftlichen

Zusammenhang stehen.
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